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Kundeninformation und Kundenerklärung

Bitte lesen und unterzeichnen!

Wir, 

die Stripsolutions, gesetzlich vertreten durch Quirijn Kamp, Pascalweg 16, 6662 NX Elst,

bitten Sie folgende Bestimmungen zur Kenntnis zu nehmen: 

1.	Unser Produkt Paint-Ex Pro 2K Zenthält den Farbabbeizer Dichlormethan (DM; CAS-Nr. 75-09-2; EG Nr. 200-838-9) in 
einer Konzentration von >75 Gewichtsprozent 

2.	Das Produkt darf gem. Anhang XVII Nr. 59 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung) nur von 
gewerblichen Verwendern in Industrieanlagen genutzt werden.

3.	Ein „gewerblicher Verwender“ ist eine natürliche oder juristische Person, einschließlich Angestellter und Selbstständi-
ger, die im Zuge ihrer beruflichen Tätigkeit außerhalb einer Industrieanlage Abbeizarbeiten durchführt.

4.	Eine „Industrieanlage“ ist eine Anlage, die zum Abbeizen von Farbe genutzt wird.

5.	Es ist bei der Nutzung des Produktes Paint-Ex Pro 2K sicherzustellen, dass nur gewerbliche Verwender, die zur Verwen-
dung von DCM-haltigen Farbabbeizern speziell geschult wurden, diese nur in Industrieanlagen verwenden.

6.	Dabei sind Bestimmungen zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit für gewerbliche Verwen-
der zu beachten. 

7.	Diese Bestimmungen enthalten die Anforderung, dass ein gewerblicher Verwender über einen Sachkundenachweis 
verfügen muss, der in dem Mitgliedstaat, in dem er tätig ist, anerkannt wird, oder andere diesbezügliche Nachweisdoku-
mente vorlegen oder eine anderweitige Zulassung desselben Mitgliedstaats besitzen muss, damit nachgewiesen werden 
kann, dass der gewerbliche Verwender im Umgang mit DCM-haltigen Farbabbeizern ordnungsgemäß geschult wurde 
und qualifiziert ist, sicher mit ihnen umzugehen. 

8.	Diese Schulung muss folgende Bereiche abdecken:

a.	 Kenntnis, Bewertung und Beherrschung der Gesundheitsrisiken, einschließlich Unterrichtung über beste-
hende Ersatzsto¢e oder Verfahren, die unter den jeweiligen Verwendungsbedingungen für die Gesundheit und 
Sicherheit der Verwender weniger gefährlich sind; 

b.	 Verwendung ausreichender Belü£ung; 

c.	 Verwendung geeigneter persönlichen Schutzausrüstungen gemäß der Richtlinie 89/686/EWG.

9.	Es sind alle einschlägigen Sicherheitsmaßnahmen vom gewerblichen Verwender in die Praxis umzusetzen, einsch-
ließlich der Verwendung einer persönlichen Schutzausrüstung. 
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10.	 Es ist sicherzustellen, dass das Produkt nur in Industrieanlagen verwendet werden darf, wenn mindestens 
folgende Bedingungen erfüllt sind: 

a.	 wirksame Belü£ung in allen Arbeitsräumen, insbesondere bei der Nassbehandlung und der Trocknung 
abgebeizter Gegenstände: lokale Absauganlagen an Abbeizbehältnissen, die durch Zwangsbelü£ungsanlagen in 
diesen Bereichen ergänzt werden, um die Exposition zu minimieren und die maßgeblichen Arbeitsplatzgrenzwer-
te, soweit technisch möglich, einzuhalten; 

b.	 Maßnahmen zur weitestgehenden Verringerung der Verdampfung aus Abbeizbehältnissen, die Folgendes 
umfassen: Abdeckungen für Abbeizbehältnisse, außer bei der Beladung und Entladung; angemessene Vor-
kehrungen für die Beladung und Entladung der Abbeizbehältnisse; Reinigungsbehälter, mit Wasser oder Lauge 
gefüllt, um nach der Entladung das überschüssige Lösemittel vom Abbeizgut zu entfernen; 

c.	 Maßnahmen für die sichere Handhabung von DCM enthaltenden Abbeizbehältnissen, die Folgendes um- fas-
sen: Pumpen und Rohrleitungen für die Überleitung des Abbeizmittels aus den und in die Behältnisse; angemes-
sene Vorkehrungen für die sichere Reinigung der Behältnisse und die Beseitigung von Schlämmen; 

d.	 persönliche Schutzausrüstungen gemäß der Richtlinie 89/686/EWG, die Folgendes umfassen: geeignete 
Schutzhandschuhe, Schutzbrillen und Schutzkleidung; geeignete Atemschutzgeräte, für den Fall, dass die Ar-
beitsplatzgrenzwerte nicht anderweitig einge- halten werden können; 

e.	 angemessene Informationen, Anweisungen und Übungen zur Verwendung solcher Ausrüstungsgegenstände 
für die Verwender. 

11.	 Es ist sicherzustellen, dass - unbeschadet anderer gemeinscha£licher Bestimmungen für die Einstufung, Ken-
nzeichnung und Verpackung von Sto¢en und Gemischen - Farbabbeizer, die Dichlormethan in einer Konzentration von 
0,1 Gewichtsprozent oder mehr enthalten gut sichtbar, leserlich und unverwischbar mit folgender Aufschri£ versehen 
werden: 

„Nur für die industrielle Verwendung und für gewerbliche Verwender, die über eine Zulassung in bestimmten EU- 
Mitgliedstaaten verfügen. Überprüfen Sie, in welchem Mitgliedstaat die Verwendung genehmigt ist.“

Hiermit erkläre ich, dass ich gewerblicher Verwender im Sinne von Rn. 3 bin und das bezeichnete Paint-Ex Pro 

2K in industriellen Anlagen im Sinne des Rn.4 nutzen werde.

Ich versichere, dass ich die vorstehenden Bestimmungen zur Nutzung des Paint-Ex Pro 2K zur Kenntnis genom-

men habe und die vorstehenden Sicherheitsmaßnahmen bei der Nutzung bzw. Verwendung des Produktes 

umsetzen werde:

Datum							       Unterschri�


